
 

 

Teilnahmebedingungen und wichtige Infos 

 

- Teilnehmen können Kinder, die bereits die 1. Klasse besuchen  

 

- Bei bestimmten Veranstaltungen ist jedoch ein Mindestalter vorgeschrieben.  

 

- Aus versicherungstechnischen Gründen müssen die Altersangaben unbedingt 

beachtet werden! 

 

- Die Anmeldung kann ab Montag, 24.06.2024 ausschließlich online 

erfolgen. Anmeldeschluss ist Freitag, 28.06.2024. 

 

- Bei Veranstaltungen mit Teilnehmerbegrenzung gilt der Zeitpunkt der 

Anmeldung. 

- Bei Abholung des Ferienspaßpasses (vom 08.07. bis 12.07.24) ist der 
gesamte Teilnehmerbetrag zu bezahlen. Die Teilnahme an den Aktionen 
ist nur nach Vorlage des Ferienspaßpasses möglich.  

 
- Bei Absage der Teilnahme an einer Veranstaltung erfolgt keine 

Erstattung des Kostenbeitrages. (Deshalb nur für die Aktionen anmelden, 
an denen ihr auch tatsächlich teilnehmen könnt.) 

 
- Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen ist nur mit der jeweils 

erforderlichen Schutzkleidung und/oder mit verkehrssicherem Fahrrad 
möglich. 

 
- Für alle Teilnehmer der Ferienspaßaktionen besteht eine 

Haftpflichtversicherung beim Badischen Gemeindeversicherungs-
Verband. Darüber hinausgehende Ansprüche können nicht geltend 
gemacht werden.  
 

- Die Aufsichtspflicht der Mitarbeiter und Helfer sowie der 

Versicherungsschutz erstrecken sich nur über die Dauer der einzelnen 

Programmpunkte. Für den Weg zum und vom Treffpunkt nach Hause 

haben die Eltern die Aufsichtspflicht. 

 

- Wie bisher bekommen die Kinder bei einigen Veranstaltungen einen 

Imbiss und ein Getränk kostenlos. 

Es ist jedoch ratsam Verpflegung und etwas zum Trinken mitzunehmen. 

 

- Es kann vorkommen, dass auf Grund schlechten Wetters oder sonstigen 

Gründen das Programm sich ändert oder eine Veranstaltung ausfällt. 

 

 

 

 
 


